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Von der Ritterpflicht zur Zwangsrekrutierung
Die Geschichte der wehrpflicht in Österreich.
Von Peter Steyrer.

Landwehr durch, die der armee eine „Land-
wehr“ als reserve mit bis zu 300.000 mann
beistellte. (magenheimer, h.: „Zur Frage der
wehrpflicht“, S. 6, wien 1999)
Die allgemeine wehrpflicht wie wir sie heute
kennen, hat seine Ursache in den volkskrie-
gen napoleons. Die revolutionäre erkämpf-
ten in Frankreich die volksbewaffnung als
Selbstermächtigung gegen die monarchie.
Die napoleonische Kriegsführung trug Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf ihren
Fahnen und wollte andere völker mit der
revolutionsidee anstecken. Ihre Bajonette
hatten zunächst Kaiser- und Fürstenheere als
Gegner. Sie konnten die meisten Länder
europas unterwerfen. Der massen- oder
volkskrieg war erfunden. Die systematische
Durchsetzung der allgemeinen wehrpflicht
wurde von napoleon unter rücksicht auf die
besitzenden Klassen aber nicht durchgesetzt.
„Das ist vielmehr erst in Preußen geschehen.
Das klassische Land des alten absolutistischen
militarismus hat auch die moderne Idee der
allgemeinen wehrpflicht am frühesten und
reinsten verwirklicht" (Krippendorff, e.: Staat
und Krieg, S.326, Frankfurt/m. 1985).
In Österreich tickten auch damals bereits die
Uhren ein bisschen langsamer. Die k.u.k.-
armee ging traditionell vom Kriegshandwerk
als Beruf, ja vielleicht sogar als Kunst, die der
aristokratie vorbehalten sei, aus. Im Grunde
ist das auch bis zum ende der monarchie so
geblieben. offizierskorps und diplomatischer
Dienst hat sich weiterhin großteils aus der
aristokratie rekrutiert „als träger eines habs-
burgisch-österreichischen reichsgedankens“
(Bruckmüller, S.330).
Die vormärzbewegung, die die Bürgerbe-
waffnung auch auf ihr Banner schrieb, blieb
erfolglos. Dabei spielte das grundsätzliche
misstrauen des herrschenden adels gegen
seine Untertanen eine nicht unwesentliche
rolle. Bereits bei der niederschlagung von
arbeiteraufständen und nationalen Demon-
strationen in den Kronländern assistierte das

Schon Karl der Große hatte zur Konsolidie-
rung seines reiches eine frühe vorform der
wehrpflicht eingeführt. Diese betraf all jene,
die im Besitz mehrerer Ländereien, „huben“
waren. Besitzadel wurde zum wehrhaften
rittertum verpflichtet, auf dem das karolingi-
sche reich seine macht und ausdehnung
baute.  (Bruckmüller, e.: „Sozialgeschichte
Österreichs“, S.43, wien 2001) 
Unter maria theresia kam es in Österreich-
Ungarn bereits 1781 zur einführung der
„Konskription“, die allerdings nur selektiv zur
ergänzung der k.u.k.-armee diente. Unter
dem Druck der napoleonischen angriffe setz-
te erzherzog Karl 1808 die errichtung einer

Berufsheer der Polizei (Bruckmüller, S. 329). 
erst die militärische Unterlegenheit der habs-
burger gegenüber Bismarcks Preußen, die
ihren höhepunkt in der Schlacht bei König-
grätz 1866 fand, beendete die Illusion einer
führenden europäischen österreichisch-unga-
rischen armee. rekrutierung, Bewaffnung
und Strategie mussten im Gefolge von
Königgrätz als überaltet und überholt aner-
kannt werden.
andererseits musste der immer stärker an die
wand gedrängte, gerne selbst in Uniform
regierende Kaiser Franz Josef I. mit dem
Staatsgrundgesetz „seinen Untertanen“ eine
reihe von rechten einräumen. neben wahl-
recht, achtjähriger Schulpflicht und aufwer-
tung des Parlamentes wurde auch eine allge-
meine wehrpflicht eingeführt. mit einfüh-
rung der allgemeinen wehrpflicht 1868 mus-
sten dann die jungen männer drei bis vier
Jahre in „Kaisers rock“ (ebd.). ein erster
Schritt für die mobilmachung von fast einer
million junger männer im ersten weltkrieg
war gesetzt.
Gegen ende des ersten weltkrieges kam es
dann zu großen absetzbewegungen von der
k.u.k.-armee. So wie das reich zerfiel sein
vielvölkerheer. Desertion aus nationalen
Gründen war ein massenphänomen. Bruck-
müller spricht beispielsweise von hunderttau-
senden Kriegsdienstverweigerern ab 1917. 
Bei den in die reichsmetropole wien zurück-
kehrenden Soldaten ging es vor allem um
Fragen der abrüstung, der versorgung und
einer etwaigen militärischen weiterverwen-
dung. Der damalige sozialdemokratische
Staatssekretär im amt für heerwesen, Julius
Deutsch, beschrieb in seinen militärpolitischen
erinnerungen „aus Österreichs revolution“
(1922) die politischen wirren in wien am
Kriegsende und die Geburt der republik auf
eindrucksvolle weise.  
Die sich nun bildende volkswehr hatte
wiederum eine Doppelfunktion: einerseits die
abwehr der kommunistischen roten Garden,
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die die errichtung einer volksdemokratie
nach Sowjetvorbild anstrebte und anderer-
seits den aufbau einer republikanischen
Streitmacht, die eines der herzstücke der jun-
gen Demokratie jenseits von Kaisertum und
Großreich bilden sollte. Die volkswehr beruh-
te auf Freiwilligkeit und hatte auch intern
demokratische Strukturen mit Soldatenräten
und offizierswahl. In die Bundesländer 
zurückströmende verbände wurden in Land-
wehren reorganisiert. Sie bildeten von vorn-
herein ein politisches Gegengewicht gegen
die sozialdemokratisch dominierten volks-
wehrverbände. Der Keim der heimwehren
war gelegt. Die mobilisierung der politischen
Lager auf die Straße vorbereitet.
1920 wurden die verbände der volkswehr
und Landwehrverbände in das Bundesheer
der 1.republik übergeführt, das zunächst von
revolutionären Ideen gesäubert, schließlich
entpolitisiert und 1934 auf Seiten des austro-
faschismus im kurzen österreichischen Bür-
gerkrieg  gegen den republikanischen Schutz-
bund eingesetzt wurde. Die sozialdemokrati-
sche arbeiterbewegung war seit 1934 vom
Berufsheer traumatisiert. Das heer wurde
zum politischen Instrument des austrofa-

schismus. Der einsatzbefehl gegen den ein-
marsch der Deutschen wehrmacht 1938
blieb aus. 
Im Dritten reich wurde die wehrpflicht am
16. märz 1935 wiedereingeführt. Der völker-
bund legte Protest wegen Bruches des ver-
sailler Friedenvertrages ein. nach dem
anschluss Österreichs wurden die einwohner
reichsbürger und waren somit für zwei Jahre
wehrpflichtig. Der Kriegsdienst beruhte auf
Sondergesetzgebung und das Ziel war eine
Kriegsfähigkeit der männer bis zum 39.
Lebensjahr. Desertionen gingen auch im
Zweiten weltkrieg weit über das damals
bekannt gewordene maß hinaus. tausende
todesurteile wurden gefällt. 
1945 bis 1955 rüsteten US-amerikanischen
und britischen truppen die B-Gendarmerie
aus. Damit bildete sich ein kleines Berufsheer,
das nicht zur  abwehr befürchteter kommu-
nistischer aufstände dienen sollte. Diese B-
Gendarmerie bildete dann auch den Grund-
stock der wehrpflichtarmee der Zweiten
republik, die 1956 eingeführt wurde. Bis in
die 1970er Jahre ergänzten die wehrpflichti-
gen wiederum den Berufskern des heeres. 
erst mit der reform des Generals emil Span-

nocchi wurde den wehrpflichtigen eine echte
Funktion zur raumverteidigung des Landes
übertragen. Bis zu 300.000 ausgebildete mili-
zionäre sollten die reserve zur verteidigung
vor allem gegen den warschauer Pakt bilden.
wenngleich dieser rahmen nie erreicht
wurde, so wurden die Schwerpunkte vor-
übergehend umgestellt: von großen waffen-
systemen auf leichtere waffen und feste
Defensivstellungen nach dem vorbild der Par-
tisanenstrategien titos, Ches oder Giaps. 
aber bereits mit dem ende der SPÖ-alleinre-
gierung und  der rückkehr von schwarzen
verteidigungsministern wurde dieses System
sukzessive wieder zurückgebaut. ein großes
Panzerpaket in den 80der Jahren bildete die
letzte Sonderbarkeit konservativer wehrpoli-
tik gegen finstere mächte im osten, bevor
der warschauer Pakt in sich selbst zerbrach.
Seither wird die allgemeine wehrpflicht mit-
geschleppt zwischen Sicherheitsgarant
gegenüber Kriegen in der nachbarschaft
oder als Katastrophenschutzreserve. Der
wehrdienst wurde kontinuierlich verkürzt. 
heute ist Österreich das letzte eU-mitglied
ohne eU-außengrenze, das an der allgemei-
nen wehrpflicht festhält.
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Soldaten des Bundesheeres im Februar 1934 (vor der Wiener Staatsoper).


	



